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Veranstalter haben Unterlassungsanspruch 
gegen die Construct Data AG 
Weiterer Durchbruch im Fall Fairguide 

26.01.2005 Die Construct Data AG verstößt mit der Versendung ihrer 
Fairguide-Formulare an Aussteller gegen §§ 3, 5 Abs. 1 und 2 Nr. 3 des 
Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG). Hierin ist, so das 
OLG Karlsruhe, eine irreführende Werbung zu sehen. Dem Antrag des 
klagenden Messeveranstalters, es der Construct Data AG zu untersagen, 
bei ihr gemeldete Aussteller mit den Fairguide-Formularen anzuschrei-
ben, wurde daher stattgegeben. Das Urteil des OLG Karlsruhe stellt einen 
Durchbruch beim Vorgehen gegen die Construct Data AG dar, da erst-
mals Veranstaltern ein direkter Anspruch auf Unterlassung zugebilligt 
wurde. 

Aussteller von Messen und Ausstellungen werden von der Construct Data 
AG angeschrieben, um sie zu veranlassen, sich gegen Entgelt in ein von 
der Construct Data AG zusammengestelltes und im Internet zugängli-
ches Ausstellerverzeichnis, den Fairguide, eintragen zu lassen. In seiner 
Begründung stellt das Gericht fest, dass der Aussteller durch das Formu-
lar über relevante geschäftliche Zusammenhänge getäuscht wird. Sowohl 
der Hinweis, dass der Adressat bereits unter einer von der Messegesell-
schaft veranstalteten Messe „registriert“ sei, als auch die Angabe „org.:“ 
mit dem Namen der Messegesellschaft in der Betreffzeile erwecken den 
Eindruck, dass die Messe an dem Anschreiben beteiligt wurde. Dieser 
unzutreffende Eindruck werde dadurch verstärkt, dass der Adressat in der 
Anrede als „Sehr geehrter Aussteller“ angesprochen wird.  

Bereits das LG Chemnitz hatte entschieden, dass aufgrund des irrefüh-
renden Charakters der Fairguide-Formulare keine Zahlungspflicht für 
Aussteller, die das Formular unterschrieben und zurückgeschickt haben, 
besteht (vgl. AUMA_Compact Nr. 15 vom 06.08.2004).  

OLG Karlsruhe vom 05.08.2004 Az.: 10 O 39/03. 

Das Urteil kann beim AUMA bei RAin Silvia Bauermeister, 
s.bauermeister@auma.de, Tel.: 030-24 000 103, angefordert werden. 

Verteiler:  Vorstand, Beirat, Mitglieder des AUMA 
  Mitglieder der Arbeitskreise, FAMA-Mitglieder 

 
 


